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Die BVG-Revision
Am 22. September 2024 stimmen wir über ein umfassendes 
Revisionspaket ab. Das Thema wird die BVG-Revision sein, die 
im März 2023 vom National- und Ständerat verabschiedet wurde. 
Doch welche konkreten Punkte beinhaltet diese Revision?
Text: Marco Riedi

Schon seit Jahren wird über eine grundlegende Revision der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge debattiert. So stehen die
RenteninderberuflichenVorsorgeseiteinigerZeitdeutlichunter
Druck.DasisteinerseitsaufdiesteigendeLebenserwartungund
andererseits auf die schwierige Lage an den Kapitalmärkten
zurückzuführen.DemsollendiefünfMassnahmenderanstehen-
denBVG-Revisionentgegenwirken.

Massnahme 1: Senkung des Umwandlungssatzes
WährendderErwerbstätigkeitzahlensowohlArbeitnehmendeals
auchArbeitgebendeunteranderemSparbeiträgeindiePensions-
kasse ein. Diese bestehen aus Altersgutschriften und werden
verzinst. Dadurch wird ein Altersguthaben aufgebaut, das zum
ZeitpunktderPensionierungentwederalslebenslangeAltersrente
oderinKapitalformausgerichtetwird.Damitklarist,wiehochdie
Altersrente ist, wird der Umwandlungssatz herangezogen. Das
AltersguthabenwirddadurchineineAltersrenteumgewandelt.

Momentan liegt der Umwandlungssatz im Obligatorium bei
6,8 Prozent,wasjedochdeutlichzuhochist.Grunddafüristunter
anderemdie steigende Lebenserwartung. Ziel der BVG-Revision
ist es, diesen Umwandlungssatz auf 6 Prozent zu senken. Das
bedeutetanhandeinesBeispielsFolgendes:
 
 Stand heute Nach BVG-Revision
Altersguthabenbei CHF400 000 CHF400 000 
Pensionierung
Umwandlungssatz 6,8 % 6,0 %
JährlicheAltersrente CHF27 200 CHF24 000

Weil mit dieser Senkung des Umwandlungssatzes ein Teil der
ErwerbstätigenmitRentenkürzungenkonfrontiertseinwird,sind
zusätzlichefinanzielleAusgleichsmassnahmenvorgesehen.

Massnahme 2: Reduktion des Koordinationsabzugs
ImSinnederKoordinationmitdenLeistungenderAHVwird im
obligatorischenBVGnichtdergesamteLohnversichert.Sokennt
das BVG seit jeher den sogenannten Koordinationsabzug. Des-
wegensprichtdasBVGauchvomkoordiniertenLohn,derunter
anderemdieGrundlagefürdieHöhederzubildendenSparbeiträge
darstellt.

Aktuell liegt dieser Koordinationsabzug fix bei 25 725 Franken.
NachderBVG-RevisionsolldieserKoordinationsabzug20Prozent
des AHV-Lohns betragen und dazu führen, dass insbesondere
PersonenmiteinerTeilzeitbeschäftigungodertiefemEinkommen
mehr Kapital in der beruflichen Vorsorge ansparen können.
Beispielhaftbedeutetdas:

 Stand heute Nach BVG-Revision
Jahreslohn(Beispiel) CHF60 000 CHF60 000
Koordinationsabzug CHF25 725 CHF12 000 
 (fix) (20%desJahreslohnes)
KoordinierterLohn CHF34 275 CHF48 000

Massnahme 3: Glättung der Altersgutschriften
Das Altersguthaben wird in Form von sogenannten Altersgut-
schriftengebildet,dieausvorgegebenenProzentsätzenbestehen.
DieeffektiveHöhedieserjährlichenGutschriftergibtsichausder
Multiplikation des koordinierten Lohns und dem jeweiligen
Prozentsatz,dernachAlterderversichertenPersonenabgestuft
ist. Durch die vorgesehene Glättung dieser Altersgutschriften
werden insbesondere ältere Versicherte weniger Sparbeiträge
leisten, wofür im Gegenzug finanzielle Ausgleichsmassnahmen
greifensollen(sieheMassnahme4).

Der Vergleich zwischen der aktuellen und der vorgesehenen
Regelungzeigt,dassdieAltersgutschriftenbisundmitAlter 34
erhöhtundimGegenzugabAlter35gesenktwerden:

 Stand heute Nach BVG-Revision
Alter25–34 7 % 9 %
Alter35–44 10 % 9 %
Alter45–54 15 % 14 %
Alter55–65 18 % 14 %
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Massnahme 4: Rentenzuschlag 
für Übergangsgeneration
Arbeitnehmende,dienachAnnahmedieserRevisionpensioniert
werden, erhalten jenach JahrgangundvorhandenemVorsorge-
guthabeneinenRentenzuschlag.Mitdiesemsoll einfinanzieller
Ausgleich für dieVersicherten erzieltwerden, die aufgrund der
oben beschriebenen Massnahmen mit einer Rentenkürzung zu
rechnen haben. Insgesamt zählen 15 Jahrgänge zu dieser soge-
nanntenÜbergangsgeneration.

Personen der Jahrgänge 1961 bis und mit 1965 sollen einen
maximalen Zuschlag von 200 Franken pro Monat erhalten. Bei
VersichertenderJahrgänge1966bisundmit1970beträgtdieser
monatliche Rentenzuschlag maximal 150 Franken, für die Jahr-
gänge 1971 bis und mit 1975 liegt er bei maximal 100 Franken.
Zusätzlich hängt der Rentenzuschlag davon ab, wie hoch das
angesparteAltersguthabenzumZeitpunktderPensionierungsein
wird. Je höher dieses Guthaben ausfällt, umso geringer ist der
Rentenzuschlag. Dieser wird jedoch bei jenen Versicherten
vollständigentfallen,dieeinAltersguthabenvonmehrals441 000
Franken angespart haben. Versicherte, deren Altersguthaben
220 500Frankenundwenigerbetragenwird,erhaltendenvollen
Zuschlag und bei Vorsorgeguthaben zwischen diesen beiden
GrenzbeträgenwirdderZuschlagentsprechendreduziert.

Massnahme 5: Senkung der Eintrittsschwelle 
Damit eine Person obligatorisch dem BVG zu unterstellen ist,
musssieeinenMindestverdiensterzielen.Standheuteliegtdiese
Eintrittsschwellebei22 050Franken.Weralsoineinemgeringen
Teilzeitpensumerwerbstätig istunddabeieinenJahreslohnvon
beispielsweise20 000Frankenbezieht,istnachdenGrundsätzen
desBVG-ObligatoriumsnichtderPensionskasseunterstellt.

UmdiesemUmstandRechnungzutragen,damitauchfürPerso-
nenmittiefemEinkommenderZugangzurberuflichenVorsorge
ermöglichtwird,istdieSenkungderEintrittsschwelleum10Pro-
zent von 22 050 auf neu 19 845 Franken vorgesehen.Mit dieser
MassnahmesollenlautSchätzungenneu100 000Arbeitnehmende
mehrimBVGversichertsein.
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Fazit
Die vorliegende BVG-Reform bezeichnet einige wichtige Kern-
punkte.SowirdetwamitderSenkungdesUmwandlungssatzes
eineunerwünschteUmverteilungvondenErwerbstätigenzuden
LeistungsbeziehendenminimiertoderinsbesonderedieVorsorge-
situationfürPersonenmittiefenLöhnenoderinTeilzeitanstellung
verbessert. Wird diese Revision vom Stimmvolk angenommen,
dürfte siemit grosserWahrscheinlichkeit am 1. Januar 2026 in
Krafttreten.
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